
Jederzeit fahrbereit mit der smarten  
Einsteigerversicherung  
Maximale Flexibilität mit Start & Drive 

Mobilität
Fahrzeuge

Start & Drive

Start & Drive ist eine Kfz-Versicherung für Fahranfänger:innen ohne 
eigenes Auto. Sie ermöglicht maximale Flexibilität, fast alle Fahrzeuge 
zu nutzen, die bei AXA versichert sind. Die Einsteigerversicherung 
bietet nicht nur mehr Freiheit, sondern ist auch fast immer kosten-
günstiger als eine Mitversicherung bei Familienangehörigen.

Ein Produkt – zwei Optionen

	■  Der günstige kompakt-Tarif umfasst fast alle bei AXA versicherten 
Fahrzeuge, die zu einem Haushalt mit derselben Adresse gehören. 

	■  Mit dem komfort-Tarif kann fast jedes bei AXA versicherte Fahrzeug 
genutzt werden. 

Durchstarten mit günstiger  
Schadenfreiheitsklasse

	■  Es gibt 3 Schadenfreiheitsjahre geschenkt und jedes weitere 
schadenfreie Jahr wird bei AXA ab sofort gezählt. 
 

	■  Mehr schadenfreie Jahre senken den Einstiegspreis bei Abschluss 
der ersten eigenen Kfz-Versicherung von AXA. 

Keine Altersgrenze nach oben

Egal in welchem Alter, Start & Drive kann von allen Personen genutzt 
werden, die noch kein eigenes Auto haben oder keines wollen.

Fahrspaß und Fahrpraxis 

 Wer den Führerschein endlich in der 
Tasche hat, will die neue mobile Freiheit 
voll auskosten – auch ohne eigenen Pkw.  

 Start & Drive kompakt macht es ganz 
einfach, fast alle bei AXA versicherten 
Familienfahrzeuge ohne aufwendige Ab- 
sprachen zu fahren. Maximale Flexibilität 
und höchste Sicherheit. Mit mehr Fahr-
spaß jede Menge Fahrpraxis sammeln!

Noch mehr Flexibilität 

 Wer auch im weiteren Verwandtschafts- 
kreis oder unter Freund:innen die Mög-
lichkeit hat, bei AXA versicherte Autos 
zu fahren, wählt Start & Drive komfort.  

 Damit kann unabhängig vom gemein- 
samen Haushalt fast jedes bei AXA ver- 
sicherte Auto genutzt werden. Attraktiv 
auch für junge Paare, die ein Auto gemein- 
sam nutzen, aber nicht zusammenleben.

Fast jedes Fahrzeug nutzen 

 Start & Drive beschränkt sich nicht auf 
das Auto. Auch Motorräder können mit- 
genutzt werden – perfekt für spontane 
Ausflüge oder den täglichen Weg zur 
Arbeit.  

 Fast jede Fahrzeugart, die bei AXA ver- 
sichert ist, kann mit Start & Drive ge-
nutzt werden – ob Transporter, Bulli 
oder Motorroller. 

Eine Versicherung – viele Möglichkeiten



Sie benötigen weitere Informa- 
tionen zu Start & Drive oder haben 
Fragen zu dem Produkt?

Sprechen Sie uns gerne an. Wir sind für Sie da.
Auch online: axa.de/pk/kfz/start-drive

Start & Drive 
kompakt

Start & Drive 
komfort

27,42 € 30,75 €

AXA Versicherung AG, 51171 Köln  
axa.de71
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TIPP: Rabattschutz Top

Schnell ist es passiert: Der Nachwuchs hat bei den ersten Fahrver- 
suchen einen Schaden verursacht. Normalerweise wird jetzt die 
Schadenfreiheitsklasse (SFK) des genutzten Fahrzeugs zurückgestuft. 
Eine niedrige SFK bedeutet einen höheren Versicherungsbeitrag. 

Das können Sie vermeiden. Mit dem zusätzlichen Abschluss des  
Bausteins Rabattschutz Top bleibt die Schadenfreiheitsklasse Ihres 
bei AXA versicherten Fahrzeugs unberührt. 

Die Leistungen von Start & Drive im Überblick

Eine eigene Versicherung statt Mitversicherung bei den Eltern bringt 
viele Vorteile und ist meist günstiger. Die Einsteigerversicherung mit 
zwei Tarifoptionen bietet die Möglichkeit, Flexibilität individuell zu 
gestalten.

Alle bei AXA versicherten 
Fahrzeuge flexibel nutzen*

Bei AXA versicherte Fahr-
zeuge derselben Adresse 
flexibel nutzen*

Nutzung gilt neben Pkw 
auch für Leichtkrafträder/ 
-roller, Motorräder oder 
Lkw im Werkverkehr bis  
3,5 t Gesamtgewicht.*

Keine Altersgrenze nach oben

Einstieg mit Schaden- 
freiheitsklasse 3

Eigenständiger Vertrag mit 
eigener Bezahlung

Tägliches Kündigungsrecht

Schadenfreiheitsrabatte 
für den ersten eigenen  
AXA Kfz-Vertrag ansparen

Monatliche Kosten

Für Beamt:innen und Angestellte im Öffentlichen Dienst 
bieten wir mit unserer Marke DBV die passende Lösung. 

* Nicht versichert ist, im Rahmen von Start & Drive, die Mitnutzung von Mietwagen, Taxen, Wohnmobilen und 
Selbstfahrervermietfahrzeugen sowie Fahrzeugen, für die eine „Sonderbedingung für Oldtimer und Young- 
timer“ oder eine individuelle Sondervereinbarung zu den Fahrzeugnutzer:innen vereinbart wurde.


